
Betriebsanweisun-Betriebsanweisungen Folie 2Folie 2Folie 2Folie 2

Lernen und Gesundheit

www.dguv.de/lug Folie 1

Betriebsanweisungen
Alles Wichtige auf einen Blick
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Lernen und Gesundheit

Folie 2

Warum Betriebsanweisungen?
•	 Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz 

bei der Arbeit angemessen zu unterweisen (z. B. § 12 Arbeitsschutzgesetz).

•	 Schriftliche Grundlage der Unterwei-
sung ist die Betriebsanweisung.

•	 Der Arbeitgeber ist zur Erstellung von 
Betriebsanweisungen	verpflichtet.	

•	 Die	Mitarbeiter	sind	verpflichtet,	deren	
Regelungen Folge zu leisten.
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Lernen und Gesundheit

Folie 3

Die Betriebsanweisung regelt
•	 den sicheren Umgang mit Maschinen

•	 den sicheren Umgang mit Fahrzeugen

•	 den sicheren Umgang mit Gefahr- und Biostoffen

•	 Arbeitsverfahren

•	 Arbeitsabläufe
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Lernen und Gesundheit

Folie 4

Betriebsanweisungen für Gefahr- und Biostoffe 
enthalten in der Regel Angaben über
 
•	 die spezielle Tätigkeit des Mitarbeiters

•	 den Anwendungsbereich des jeweiligen Stoffes im Betrieb

•	 die Gefahren für Mensch und Umwelt

•	 die Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

•	 das Verhalten im Gefahrfall

•	 Erste-Hilfe-Maßnahmen,	Notruf	und	Ersthelfer

•	 die sachgerechte Entsorgung

 

 Nummer: B1-08  BETRIEBSANWEISUNG 
gem. BioStoffV 

Betrieb: Musterbetrieb   
 

Bearbeitungsstand: 05/08 Schimmelpilze in 
Containern 

   

      

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich Musterbereich  

1. ANWENDUNGSBEREICH 
  Entladen von Holzpaletten und Holzverpackungen aus Transportcontainern  

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

 In Transportcontainern mit Holzverpackung kann es zu Schimmelpilzbefall des Holzes 
kommen. Diese Schimmelpilze können die Gesundheit belasten.  

 Deren Sporen können beim Einatmen zu allergischen Atemwegserkrankungen (mit 
Augenjucken,	Fließschnupfen,	Husten,	Asthma)	oder	kurzfristig	zu	akuten	Erkrankungen	
mit	grippeähnlichen	Symptomen	(Fieber,	Gliederschmerzen)	führen.	 

 Krankheitserreger	können	an	verschmutzen	Gegenständen,	Kleidern,	Händen	usw.	in	
Sozialräume und nach Hause verschleppt werden. Eine besondere Belastung besteht 
bei starker Staubentwicklung. 

 Oft sind diese Transportcontainer begast, beachten Sie die Betriebsanweisung: 
Begaste Transportcontainer 

 

3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

 Bei	der	Arbeit	Arbeitskleidung	und	Schutzausrüstung	(Sicherheitsschuhe,	
Schutzhandschuhe) tragen.  

 Schimmelpilze nicht mit bloßen Händen berühren. 
 Schimmelpilzsporen nicht einatmen - Atemschutz (FFP3) tragen. 
 Schimmelpilzsporen nicht in die Augen gelangen lassen - Staubschutzbrille tragen. 
 Nach	jeder	Arbeit	duschen	und	Kleidung	wechseln.	 
 Handschutz: Reißfeste Schutzhandschuhe aus Gummi oder PVC. 
 Hautschutz:	Mittel	für	Hautschutz,	-reinigung und -pflege. 
 Arbeitskleidung: Einteiliger Arbeitsanzug (Einmalanzug). 
 Niemals Privatkleidung tragen 
 Nicht	essen,	trinken,	rauchen,	keine	Nahrungs- und Genussmittel am Körper oder im 

Arbeitsbereich aufbewahren. 
 Vor	dem	Betreten	von	Pausenräumen	Hände,	Arme,	Gesicht	gründlich	waschen,	

verschmutzte Arbeitskleidung getrennt von Privatkleidung aufbewahren.  
 Nach	Arbeitsende	duschen. 
 Arbeitskleidung mindestens wöchentlich wechseln.  
 Arbeitskleidung nicht mit nach Hause nehmen. 

 
 

4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL 
  Bei Verdacht auf starken Schimmelbefall sind die Transportcontainer zunächst 

ausreichend zu lüften.  
 Gegen unbefugtes Betreten sichern. 
 Anschließend nur mit den genannten Schutzmaßnahmen entladen. 

 
5. ERSTE HILFE 

 

 Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Arzt verständigen  
 Bei Verdacht auf allergische Reaktionen oder kurzfristigem Auftreten von akuten 

Erkrankungszeichen Mitarbeiter an die frische Luft bringen.  
 Betriebsarzt informieren: Hier Name und Telefon eintragen 
 Notruf:112 
 Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandbuch eintragen  

(Hinweis auf Schimmelpilz beim Eintrag in Verbandbuch) 

 

6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
  Die	anfallenden	Abfälle	sind	an	einem	gut	gelüfteten,	abgetrennten	Betriebsbereich	

zwischen zu lagern und entsprechend den abfallrechtlichen Regelungen zu entsorgen. 
 

   

 

 

Datum: 

Nächster	 
Überprüfungstermin: 

________________________ 
Unterschrift: 
Unternehmer/Geschäftsleitung 

BETRIEBSANWEISUNG gemäß § 14 GefStoffV

Firma: Datum:

Abteilung / Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Unterschrift:

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

VERHALTEN IM GEFAHRFALL Notruf:

ERSTE HILFE Notruf:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution 

• Das Produkt verursacht heftige Verätzungen an Haut, Augen und Schleimhäuten.
• Einwirkung auf die Augen kann zur Erblindung führen.
• Der Reiniger und seine Lösungen im Wasser sind stark alkalisch und können heftig

mit Säuren reagieren.

Abflussreiniger, Rohrreiniger
enthält mehr als 50 % Natriumhydroxid
Hersteller:

Haustechnik

Abfluss reinigen

• Lagerung: Der Behälter ist dich verschlossen und trocken aufzube-
wahren.

• Während der Verwendung dürfen Lebensmittel nicht in der Nähe
sein, Essen und Trinken sind verboten.

• Handschutz: Schutzhandschuhe tragen
• Augenschutz: Schutzbrille tragen

• Nach Verschütten: Aufkehren, ohne zu stauben und mit viel Wasser verdünnt in die
Kanalisation spülen, dabei Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

• Im Brandfall: Ungeschützte Personen fernhalten. Löschmittel nicht geeignet: Was-
ser!

• Nach Hautkontakt:     Mit viel Wasser und Seife abwaschen, danach die bereitste-
hende Hautpflegemittel anwenden.

• Nach Augenkontakt:  Mit viel Wasser ausspülen (mind. 10 Minuten), bereitstehende
Augendusche benutzen, Augenarzt aufsuchen (Gefahrstoffe-
tikett/Sicherheitsdatenblatt mitnehmen).

• Nach Verschlucken:   Mund mit viel Wasser ausspülen, viel Wasser nachtrinken,
kein Erbrechen herbeiführen, sofort ins Krankhaus begeben
(Gefahrstoffetikett/ Sicherheitsdatenblatt mitnehmen).

• Leere Behälter ausspülen und der Wiederverwertung zuführen.
• Reste mit viel Wasser verdünnt in die Kanalisation spülen.

(Ersthelfer: siehe Aushang)

ätzend
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Betriebsanweisung Anlegeleiter
1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Einsatz von Anlegeleitern.

2. Gefahren

• Abstürzen von der Leiter
• Umstürzen mit der Leiter
• Abrutschen der Leiter 
• Abspringen von der Leiter
• Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf der Leiter

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

• Hocker, Stühle, Regale, Getränkekisten u. Ä. dürfen nicht als Aufstiege verwendet werden. Bei 
Arbeiten geringen Umfangs sind Leitern zu verwenden. Bei Arbeiten größeren Umfangs sind 
Gerüste oder Arbeitsbühnen bzw. -körbe einzusetzen.

• Leitern sind vor der Benutzung auf erkennbare Mängel zu prüfen; schadhafte Leitern dürfen nicht 
benutzt werden und sind dem Vorgesetzten zu melden 

• Leitern auf oder neben Verkehrswegen immer sichern (z. B. durch eine zweite Person).
• Leitern nicht hinter geschlossenen Türen oder Toren aufstellen.
• Anlegeleitern nur auf festem und ebenem Untergrund aufstellen; nicht auf Kisten, Steine, 

Steinstapel, Tische oder unbefestigtem Untergrund.
• Anlegeleitern immer mit einem Winkel von etwa 70 Grad (siehe Abbildung) aufstellen; Gefahr 

des Wegrutschens!
• Anlegeleitern nur an sichere Anlegestellen anlegen; nicht an Glasscheiben, Spanndrähte, senk-

rechte Stangen, unverschlossene Türen, nachgebende Untergründe.
• Auf- und Absteigen nur mit fest am Fuß sitzenden Schuhen mit flachen Absätzen.
• Auf- und Absteigen nur mit dem Gesicht zur Leiter; dabei sich mit mindestens einer Hand 

festhalten.
• Auf- und Absteigen nur mit Lasten, die nicht mehr als 10 kg wiegen.
• Auf der Leiter nicht seitlich hinauslehnen; Kippgefahr! Von der Leiter herabsteigen und die 

Leiter umstellen.
• Übersteigen auf höher gelegene Bereiche, z. B. Zwischenbühnen, Lagerflächen, nur bei Vorhan-

densein einer Haltemöglichkeit; Haltegriffe oder Leiterholme, wenn diese mindestens 1 m über 
die Auftrittsfläche hinausragen.

• Bei Arbeiten auf Leitern das Herabfallen von Gegenständen verhindern; geeignete  Werk-
zeugtaschen, Ablageeinrichtung an der Leiter u. Ä. verwenden oder den  Gefahrenbereich 
unter der Leiter absperren.

• Von Leitern nicht abspringen, Verletzungsgefahr beim Aufprall auf dem Boden!
• Leiter nur senkrecht längs des Körpers transportieren; längere Leitern waagerecht zu zweit.
• Leitern nicht auf Fahrtreppen oder Fahrsteigen transportieren; Unfallgefahr durch  Ver-

kanten und Hängenbleiben!

4. Verhalten bei Störungen

• Schadhafte Leitern nicht benutzen und den Vorgesetzten informieren. 

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

• Ersthelfer heranziehen.
• Notruf: 112
• Unfall melden.

6. Instandhaltung; Entsorgung

• Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Perso-
nen durchgeführt werden.

• „Leiterbeauftragter“: hier Name und Telefon

Anlage 3

Lernen und Gesundheit

Folie 5

Betriebsanweisungen für Maschinen,  
Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe 
enthalten in der Regel Angaben über

•	 Anwendungsbereich

•	 Gefahren für Mensch und Umwelt

•	 Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

•	 Verhalten	bei	Störungen,	Unfällen,	Erste	Hilfe

•	 Instandhaltung der Maschine

•	 Entsorgung von Abfällen
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Lernen und Gesundheit
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Lernen und Gesundheit

Folie 6

Betriebsanweisungen sollen
•	 nicht	länger	als	eine	DIN	A4	Seite	sein

•	 verständlich formuliert sein (bei Bedarf auch 
in anderen Sprachen) 

•	 gut	sichtbar	in	der	Nähe	des	Arbeitsplatzes	
aushängen oder ausliegen

•	 aktuell sein

•	 als Grundlage für die jährliche Unterweisung 
der Mitarbeiter dienen

Fo
to

: F
ra

nk
 S

ch
up

pe
liu

s

Betriebsanweisungen   01/2013



www.dguv.de/lug 

Lernen und Gesundheit

Folie 7
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Dieser Foliensatz gehört zu den Unterrichtsmaterialien 
„Betriebsanweisungen“,	Januar		2013.

Unter www.dguv.de/lug	finden	Sie	zu	diesem	Thema
folgende weitere Materialien:
•	Kompetenzen
•	Didaktisch-methodischer	Kommentar
•	Hintergrundinformationen	für	die	Lehrkraft
•	Arbeitsblatt
•	Schaubilder
•	Mediensammlung

Betriebsanweisungen   01/2013


